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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

WIR DÜRFEN IHNEN MIT UNSEREM NEWSLETTER 

02/2009 WIEDER INTERESSANTE UND WICHTIGE

NEUIGKEITEN AUS DEM RECHTS- UND 

WIRTSCHAFTSBEREICH VORSTELLEN:

NEUES URTEIL ZUM 

ERSATZ DER 

HEIZTHERME

Seit einem Urteil des OGH im Jahr 2006 

herrschte Ungewissheit, ob der Vermieter 

eine defekte Heiztherme nun auf eigene Kos-

ten reparieren oder austauschen müsse. Da-

mals hatte der OGH eine entsprechende Klau-

sel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 

Mietverträgen für unzulässig befunden. In 

einem aktuellen Urteil vom 24.3.2009 stellte 

der OGH jetzt klar, dass im Anwendungsbe-

reich des MRG den Vermieter während auf-

rechtem Mietverhältnis grundsätzlich keine 

Ersatzpflicht für eine defekte Heiztherme 

trifft.

Bemerkenswerter Weise führt der OGH in seiner 

neuen Entscheidung (OGH 24.3.2009, 5 Ob 

17/09z) gleich zu Beginn seiner rechtlichen Beur-

teilung aus, dass die hier maßgebliche Frage der 

Erhaltungspflicht des Bestandgegenstands durch 

die höchstgerichtliche Rechtsprechung bisher nicht 

mit der erforderlichen Deutlichkeit geklärt worden 

ist. Die sogenannten „Klauselentscheidungen" 

(OGH 7 Ob 78/06f, 11.10.2006 u.a.) beantworten 

nach der aktuellen Ansicht des OGH die Frage der 

gesetzlichen Regelung der Erhaltungspflicht nicht 

unmittelbar. Sie hätten nämlich nur Fragen der 

Zulässigkeit vertraglicher Auferlegung von Erhal-

tungspflichten an den Mieter zum Gegenstand.

Vorauszuschicken ist zwar, dass es sich bei dem 

nunmehr untersuchten Fall um einen genossen-

schaftlichen Nutzungsvertrag handelte. Dieser ist 

jedoch dem Wesen nach ein Bestandvertrag. Die 

vom OGH untersuchte Pflicht zur Erhaltung des 

Bestandobjekts ist zudem in § 14a WGG ident 

geregelt wie in § 3 MRG.

§ 3 Abs. 1 MRG regelt die Erhaltungspflicht des 

Vermieters, wobei für die Mietgegenstände eine 
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Erhaltung im jeweils ortsüblichen Standard festge-

legt wird. § 3 Abs. 2 Z 2 MRG schränkt die Erhal-

tungspflicht jedoch auf jene Arbeiten ein, die zur 

Behebung ernster Schäden des Hauses (nunmehr 

auch zur Beseitigung einer Gesundheitsgefähr-

dung) erforderlich sind.

§ 3 MRG ist nach Ansicht des OGH eine Spezial-

norm, die im Bereich der Erhaltung eine vollständi-

ge und andere Regelung trifft als die dadurch teil-

weise verdrängte allgemeine zivilrechtliche Gene-

ralnorm (§ 1096 ABGB).

Als Kernargument führte das Höchstgericht schließ-

lich aus, dass – wenn ein Bestandstück während 

der Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers 

derart mangelhaft wird, dass es zum bedungenen 

Gebrauch nicht taugt – der Bestandnehmer (bei 

Vorhandensein einer Heiztherme im Zeitpunkt der 

Übergabe des Bestandobjektes) für die Dauer und 

in dem Maß der Unbrauchbarkeit ohnehin von der 

Entrichtung des Zinses befreit ist.

Die Brauchbarkeit des Bestandobjekts ist daher 

dem Mieter, soweit ihn selbst keine Erhaltungs-

pflicht trifft, für die gesamte Dauer der Bestandzeit 

mit dem Druckmittel der Mietzinsminderung ohne-

hin gewährleistet.

Nach auffallend ausführlicher Prüfung der Judikatur 

und Literatur zu diesem Themenbereich kommt der 

OGH daher zu dem Schluss, dass im Geltungsbe-

reich des § 14a WGG – der im Übrigen wie § 3 

MRG zu behandeln ist – keine gesetzliche Verpflich-

tung des Vermieters zur Erneuerung einer schad-

haft gewordenen Therme besteht. Damit besteht 

grundsätzlich auch kein sofort fälliger Ersatzan-

spruch eines Mieters, der diese Arbeiten auf seine 

Kosten selbst vorgenommen hat.

TIPP: Erkundigen Sie sich bereits vor anste-

henden Erhaltungsarbeiten, welcher Ver-

tragsteil die anfallenden Kosten zu tragen 

hat.

DAS EUROPÄISCHE 

MAHNVERFAHREN

Mit der Zivilverfahrens-Novelle 2009, BGBl. I 

Nr. 30/2009, werden in die Zivilprozessord-

nung (ZPO) europarechtliche Vorgaben zum 

Europäischen Mahn- und Bagatellverfahren 

aufgenommen und damit eigenständige Ver-

fahren eingeführt, die zur Schaffung eines 

Titels führen, der ohne Exequaturverfahren in 

jedem EU-Mitgliedstaat vollstreckbar ist.

Für die Durchführung des Europäisches Mahnver-

fahrens ist gemäß § 252 ZPO ausschließlich das 

Bezirksgericht für Handelssachen Wien zuständig. 

Der Antrag auf Erlassung eines Europäischen Zah-

lungsbefehls ist dabei einer Klage gleichzuhalten. 

Nach Einlangen eines fristgerechten Einspruchs hat 

das Gericht diesen Antrag dem Antragsteller mit 

der Aufforderung zuzustellen, binnen einer Frist 

von 30 Tagen das für die Durchführung des ordent-

lichen Verfahrens zuständige Gericht namhaft zu 

machen, sofern das Verfahren nicht gemäß be-

stimmten europarechtlichen Vorgaben zu beenden 

ist. Macht der Antragsteller fristgerecht ein Gericht 

namhaft, so ist die Rechtssache an dieses zu über-

weisen. Die Prüfung der Zuständigkeit obliegt dann 

dem Gericht, an das die Rechtssache überwiesen 

wurde. Macht der Antragsteller innerhalb der Frist 

kein Gericht namhaft, so ist die Klage zurückzuwei-

sen.

Die neuen Regelungen zum Europäisches Mahnver-

fahren in § 252 ZPO gelten nur soweit, als die 

Verordnung (EG) zur Einführung eines Europäi-

schen Mahnverfahrens nicht anderes anordnet.

Ergänzend zum Europäisches Mahnverfahrens führt 

§ 548 ZPO auch ein Europäisches Bagatellverfahren 

ein. Auch dieses Verfahren gilt nur soweit, als die 

Verordnung (EG) zur Einführung eines europäi-

schen Verfahrens für geringfügige Forderungen 

nicht anderes anordnet. Die Grundbestimmungen 

für das Europäische Bagetellverfahren sind sohin in 

der unmittelbar anwendbaren Verordnung geregelt.
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Im Unterschied zum Europäischen Mahnverfahren, 

das der Betreibung unstrittiger Forderungen dient, 

sieht diese Verordnung ein streitiges und den ge-

samten erstinstanzlichen Bereich regelndes Verfah-

ren zur Durchsetzung von Ansprüchen bis zu einem 

Streitwert von 2.000 Euro vor.

Die Verordnung (EG) zur Einführung eines Europäi-

schen Mahnverfahrens (EuMahnVO) ist seit dem 

12. Dezember 2008 und die Verordnung (EG) zur 

Einführung eines europäischen Verfahrens für ge-

ringfügige Forderungen seit 1. Jänner 2009 auch in 

Österreich unmittelbar anwendbar.

TIPP: Durch die neuen Regelungen zum Euro-

päisches Mahnverfahren und dem Europäi-

sche Bagetellverfahren im Zivilverfahrens-

recht sowie den einschlägigen europarechtli-

chen Vorgaben ist eine Vereinfachung und 

Beschleunigung von Verfahren über Geldfor-

derungen, die Verringerung der Verfahrens-

kosten sowie die Ermöglichung des freien 

Verkehrs europäischer Zahlungsbefehle in 

allen Mitgliedstaaten möglich.

AKTUELLES EUGH-

URTEIL ZUR 

EINKLAGBARKEIT VON 

GEWINNZUSAGEN

Bereits mehrfach haben sich Gerichte mit der 

Einklagbarkeit von versprochenen Gewinnzu-

sagen auseinandergesetzt. Die Frage des an-

wendbaren Rechts und des zuständigen Ge-

richts hat nun der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) in einem aktuellen Urteil zu län-

derübergreifenden Gewinnzusagen genauer 

untersucht.

Konkret hatte sich der EuGH in der Rechtssache C-

180/06 mit einer von einem deutschen Unterneh-

men an eine Österreicherin übermittelten Gewinn-

zusage zu beschäftigen. Die Auszahlung des Ge-

winnes wurde vom deutschen Unternehmen ver-

weigert, woraufhin die Österreicherin Klage beim 

Landesgericht St. Pölten, in dessen Gerichtsbezirk 

sie ihren Wohnsitz hatte, einbrachte und sich dabei 

auf das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) in 

Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit 

und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-

scheidungen in Zivil- und Handelssachen stützte.

Das beklagte Unternehmen erhob die Einrede der 

Unzuständigkeit dieses Gerichts und trug dafür im 

Wesentlichen vor, die Art. 15 und 16 der Verord-

nung in dem bei diesem Gericht anhängigen 

Rechtsstreit nicht anwendbar seien, weil sie das 

Vorliegen eines entgeltlichen Vertrags voraussetz-

ten, an dem es hier jedoch fehle. Die Teilnahme 

am Gewinnspiel sei von keiner Warenbestellung, 

auch nicht von einer unverbindlichen Testbestel-

lung mit Rückgaberecht, abhängig gewesen. Zu-

dem habe die Klägerin keine Waren bestellt und 

könne damit keinen Schutz als Konsumentin bean-

spruchen. Selbst unter der Annahme eines vertrag-

lichen Anspruchs seien die österreichischen Gerich-

te nicht zuständig, da der Erfüllungsort der be-

haupteten Schuld Deutschland sei.

Das Landesgericht St. Pölten wies mit Beschluss 

die erhobene Einrede der Unzuständigkeit und mit 

Urteil auch das Klagebegehren ab. Beide Parteien 

erhoben gegen diese Entscheidungen Rechtsmittel. 

Der EuGH entschied sodann, wie die in Frage ste-

henden Bestimmungen in einem solchen Fall, in 

dem ein Verbraucher nach dem Recht seines Mit-

gliedstaats und bei dem Gericht seines Wohnsitzes 

gegen eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässi-

ge Versandhandelsgesellschaft auf Auszahlung 

eines von ihm scheinbar gewonnenen Preises klagt, 

auszulegen sind.

Eine solche vom Verbraucher erhobene Klage un-

terliegt nach Ansicht des EuGH der gegenständli-
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chen Verordnung unter der Voraussetzung, dass 

sich der gewerbsmäßige Verkäufer rechtlich ge-

bunden hat, dem Verbraucher den Preis auszuzah-

len. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, unterliegt 

eine solche Klage nur dann der Verordnung, wenn 

der Verbraucher bei dem gewerbsmäßigen Verkäu-

fer tatsächlich eine Bestellung aufgegeben hat.

TIPP: Auch Gewinnzusagen aus anderen EU-

Mitgliedstaaten können unter bestimmten 

Voraussetzungen in Österreich eingeklagt 

werden. Nach aktueller Judikatur kann die 

Geltendmachung derartiger Ansprüche unter 

bestimmten Umständen auch von Ihrer 

Rechtschutzversicherung gedeckt werden. 

Informieren Sie sich frühzeitig über Ihre 

rechtlichen Möglichkeiten!

PS: Wir stehen Ihnen bei konkreten Rechts-

fragen und Rechtsproblemen gerne zur Verfü-

gung und würden uns freuen, wenn Sie mit 

uns einen Termin vereinbaren. Sie können 

unseren Newsletter auch auf unserer Home-

page www.auteried.at online abrufen oder 

bestellen.

Gerne beraten und betreuen wir Sie in folgen-

den Rechtsgebieten:

* Arbeitsrecht * Baurecht * Erbrecht & Stiftungen *

Gesellschaftsrecht * Immobilienrecht * Insolvenz-

recht * Internetrecht * Mergers & Acquisitions 

*Miet- und Wohnungseigentumsrecht * Schadener-

satz & Unfälle * Versicherungsrecht * Verträge, 

Rechtsgutachten & Treuhandschaften * Wirt-

schaftsrecht *
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